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Beitragsordnung 
(Stand 01.01.2020) 

 
 

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung am 23.05.2019 ist die Beitragsordnung in dieser 

Fassung ab dem 01.01.2020 gültig. Damit die Einzahlung der Beiträge, ggf. Sonderzahlungen (z.B. 

Hallennutzungsgebühr) und der sonstige Zahlungsverkehr in unserem Verein reibungslos erfolgt, 

verweist der Vorstand auf die nachstehenden Beträge, Fälligkeiten und Zahlungsmodalitäten. 

Insbesondere der Lastschrifteinzug (s. Rückseite) ist hinsichtlich fristgerechter Zahlungen des Vereins 

unvermeidbar. 

 
An den Verein abzuführende Beitragssätze und Sonderzahlungen (in Euro) stellen sich wie folgt dar: 

 
 

Der Jahresbeitrag ist jährlich oder halbjährlich zahlbar und entsprechend zum 31. Dezember bzw. 

30. Juni (2.Hj.) im Voraus fällig.  

Die Sonderzahlungen sind ggf. zum 01. März des jeweiligen Kalenderjahres als Jahresbeitrag fällig. 

 

Der Lastschrifteinzug erfolgt zu den jeweiligen Fälligkeiten. 
 

 

 

Bei Vereinseintritt ist darauf zu achten, dass die Beitragszahlungen nur mittels 

Lastschrift eingezogen werden und die entsprechende Ermächtigung 

zwingend erteilt werden muss. 
 

 

 

Darüber hinaus sollen alle Mitglieder am Lastschriftverfahren teilnehmen. 

 

 

Bankverbindung 

Kontoinhaber: Ludwigsfelder TTC e.V. 

IBAN:   DE44160500003646001037 

BIC:   WELA DE D1 PMB 

Kreditinstitut:  Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam (MBS)  

 

 

Der Vorstand 

 

 Monat Halbjahr Jahr Sonderzahlung 

Erwerbstätige / Kinder / Schüler 10,- 60,- 120,- - 

Rentner / Studenten / Azubis / 

Arbeitslose 
7,- 42,- 84,- - 


